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Abkürzung 

BO für Wien 

Index 

10 Bau- und Bodenrecht sowie Recht der Technik (B); 10/10 Baurecht sowie Straßen- und Wegerecht 

Text 

Schutzzonen 

§ 7. (1) In den Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen können die wegen ihres örtlichen 
Stadtbildes in ihrem äußeren Erscheinungsbild erhaltungswürdigen Gebiete (Schutzzonen) ausgewiesen 
werden. 

(1a) Bei der Festsetzung von Schutzzonen sind die prägende Bau- und Raumstruktur und die 
Bausubstanz sowie auch andere besondere gestaltende und prägende Elemente, wie die natürlichen 
Gegebenheiten oder Gärten und Gartenanlagen, zu berücksichtigen. 

(2) Die Schutzzonen sind von den übrigen Gebieten eindeutig abzugrenzen. Die Grenzen der 
Schutzzonen können mit Fluchtlinien zusammenfallen. 

(3) Für Schutzzonen können im Bebauungsplan über die Festsetzung gemäß § 5 Abs. 4 hinaus die 
erforderlichen Bestimmungen über die Anordnung einzelner Baukörper (Brunnen, Säulen, Bildstöcke, 
Schuppen und dergleichen), die Anordnung und Ausgestaltung von Höfen und die Ausgestaltung und 
Ausstattung der öffentlichen Bereiche (Verkehrsflächen, Beleuchtungskörper und dergleichen) festgesetzt 
werden. 
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(4) Umfassen Kataloge oder planliche und bildliche Darstellungen (Fassadenpläne, Fotos u. dgl.) zur 
Präzisierung der gemäß § 5 Abs. 4 und § 7 Abs. 3 festgesetzten Bestimmungen einzelner Bauwerke und 
Bauwerksteile, wie Brunnen, Säulen, Bildstöcke, Dachaufbauten, Ein- und Abfriedungen, Fenster- und 
Türverzierungen, Hauszeichen, Inschriften u. dgl. einer Schutzzone, bilden diese einen Bestandteil des 
Bebauungsplanes. 

(5) Durch die Verhängung einer zeitlich begrenzten Bausperre über ein Stadtgebiet, das in einer 
Schutzzone liegt, werden die aus der Schutzzone erfließenden Verpflichtungen nicht berührt. 
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